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104/13 - Kreis Coesfeld

Hinweis auf die Veröffentlichung der Öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung zwischen dem Kreis Coesfeld und 
den Städten und Gemeinden Ascheberg, Billerbeck, 
Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Lüdinghausen, Nordkir-
chen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und Senden  über die 
Delegation von Aufgaben im Bereich der Sammlung und 
des Transportes von Altmetallen sowie Elektroaltgerä-
ten 

Im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster (Nr. 32 vom 
09.08.2013, lfd. Nr. 180) wurde die nachstehend bezeichne-
te öffentlich-rechtliche Vereinbarung sowie die hierzu erteilte 
aufsichtsbehördliche Genehmigung der Bezirksregierung 
Münster vom 26. Juli 2013, Az.: 31.1-1.6-COE-01/2013, be-
kannt gemacht:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 23 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) 
in Verbindung mit § 5 Abs. 6 Satz 4 Landesabfallgesetz 

NRW (LAbfG) NRW zwischen den Städten und Gemein-
den Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, 
Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen, Rosendahl und 
Senden sowie dem Kreis Coesfeld über die Delegation von 
Aufgaben im Bereich der Sammlung und des Transportes 
von Altmetallen sowie Elektroaltgeräten, die im Rahmen des 
kommunalen Anschluss- und Benutzungszwanges anfallen. 

Coesfeld, den 13.08.2013
Kreis Coesfeld - Der Landrat
Abt. 70 - Umweltsamt
Im Auftrag
gez. Dr. Foppe 
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105/13 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 
an Heiko David Ose

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 25.07.2013, Ak-
tenzeichen 36-331066-do, ist zuzustellen an Herrn Heiko 
David Ose, zuletzt wohnhaft in Osnabrücker Str. 29, 49477 
Ibbenbüren. Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt 
werden, weil der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 25.07.2013 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in
 48249 Dülmen 
 Kreuzweg 27 
 Abteilung 36-Bußgeldstelle 
 Frau Doliff 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 30.07.2013 
Kreis Coesfeld - Der Landrat 
Abteilung 36-Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Doliff 

106/13 – Kreis Coesfeld 

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW  
an Michael Paul Chramega

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 24.06.2013, Ak-
tenzeichen 36-320401-si, ist zuzustellen an Herrn Michael 
Paul Chramega, zuletzt wohnhaft in Westfalenstr. 76, 45770 
Marl. Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, 
weil der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 24.06.2013 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in
 48249  Dülmen 
 Kreuzweg 27 
 Abteilung 36-Straßenverkehr Bußgeldstelle
 Frau Sicking 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 08.08.2013 
Kreis Coesfeld - Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr/ Bußgeldstelle
Im Auftrag 
gez. Sicking 

107/13 – Stadt Dülmen

Bekanntmachung der Stadt Dülmen
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22.09.2013

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt 
Dülmen wird in der Zeit vom 02.09.2013 bis 06.09.2013, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten, in 48249 Dül-
men, Markt 1-3, Rathaus, Wahlamt, Zimmer 54, (barri-
erefrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechts-
rahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Lan-
desmeldegesetze eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt. Wählen 
kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 02.09.2013 bis zum 
06.09.2013, 12:00 Uhr, beim Wahlamt der Stadt Dülmen 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 01.09.2013 eine 
Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahl-
kreis 127 – Coesfeld-Steinfurt II durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-     

rechtigter,
 5.2 ein  nicht in  das Wählerverzeichnis  eingetragener 

Wahlberechtigter,
 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 18 Abs. 1 Bundeswahlordnung 
(bis zum 01.09.2013) oder die Einspruchsfrist ge-
gen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 Bun-
deswahlordnung (bis zum 06.09.2013) versäumt 
hat,

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung ent-
standen ist,

 c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Stadtverwaltung Dülmen gelangt ist.
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 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 20.09.2013, 18:00 
Uhr, bei der Stadtverwaltung Dülmen mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden. Fernmündliche 
Anträge sind unzulässig und können deshalb nicht ent-
gegengenommen werden.

 
 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 

Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein  nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, stel-
len.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

6. Mit dem Wahlscheinantrag erhält der Wahlberechtigte
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und

 - ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuwei-
sen.

 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG entgeltfrei beför-
dert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angege-
benen Stelle abgegeben werden.

Stadt Dülmen
Dülmen, 05.08.2013
Stremlau
Bürgermeisterin

108/13 – Sparkasse Westmünsterland

Aufgebot und Kraftloserklärungen von Spareinlagen 

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 336700349 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde.

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 05.11.2013 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.
Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 05.08.2013
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 335074779 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 07.08.2013
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spa-
rurkunde mit der Nummer 335085825 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 07.08.2013
SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand




